




 

 









- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 

 

bei der Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen sind für den durch die Gemeinde sicher-
zustellenden Brandschutz – Art. 1 des Bayer. Feuerwehrgesetzes – der Löschwasserbedarf nach dem 
Ermittlungs- und Richtwertverfahren des ehemaligen Bayer. Landesamts für Brand- und Katastrophen-
schutz festzustellen und ggf. durch den Ausbau der abhängigen Wasserversorgung (Hydrantennetz) ent-
sprechend dem Merkblatt Nr. 1.8-5, Stand 08.2000, des Bayer. Landesamts für Wasserwirtschaft bzw. 
nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) – Ar-
beitsblätter W 331 und W 405 – und/oder der unabhängigen Wasserversorgung (z.B. unterirdische 
Löschwasserbehälter nach DIN 14 230 o.ä.) bei Bedarf im Benehmen mit dem Kreisbrandrat zu überprü-
fen und zu sichern. 



 
Im Übrigen verweisen wir auf die „Planungshilfen für die Bauleitplanung“, Fassung 2014/2015, herausge-
geben von der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, insbesondere auf 
den Abschnitt II 3 Nr. 31 – Brandschutz-. 
Wir haben uns nur aus der fachlichen Sicht des Brandschutzes geäußert und diese Äußerung innerhalb 
der Regierung nicht abgestimmt. 

Auf die Befassung vom 06.12.17 zum Schreiben vom 01.06.2017 wird verwiesen. Die 
Begründung wurde daraufhin hinsichtlich der Löschwasserbereitstellung ergänzt. Die 
Hinweise und gesetzlichen Regelungen zum Brandschutz sind im Rahmen der Objekt-
planung zu beachten. Deren Einhaltung ist ggf. im Rahmen des Zulassungsverfahrens 
zu gewährleisten. Für die vorbereitende Bauleitplanung besteht kein Handlungsbedarf. 
 

Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein materieller Änderungsbedarf ist 
nicht ersichtlich. 

2. Wasserwirtschaftsamt Weilheim i.OB, Schreiben vom 01.02.2018 (Hinweis auf 

Schreiben vom 05.07.2017) 

die o. g. Änderung des Flächennutzungsplanes ist deckungsgleich zum Bebauungsplan "Hirschvogel 
Automotive Group". 
Die wasserwirtschaftlichen Belange werden in beiden Verfahren behandelt, jedoch mit größerer Detaillie-
rung auf Ebene des Bebauungsplanes. Daher leisten wir unseren Beitrag zusammengefasst für beide 
Verfahren im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplanverfahren. 

Zum genannten Bebauungsplan nehmen haben wir als Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 
05.07.2017 bereits Stellung genommen. Unter Beachtung dieser Stellungnahme sowie der folgenden 
Punkte bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken gegen die vorliegende Bauleitplanung: 
 
Die Niederschlagswasserbeseitigung soll vorrangig durch Versickern erfolgen. Dies begrüßen wir aus-
drücklich. Eine Beachtung des notwendigen Flächenbedarfs wäre schon im Bauleitplanverfahren wün-
schenswert, etwa in Verbindung mit der Festsetzung der Grünflächen. 
 
Da keine Gesamtplanung der Niederschlagswasserbeseitigung im Umgriff des Bebauungsplans erfolgt, 
wie in der vorherigen Stellungnahme angeraten, weisen wir nochmals ausdrücklich auf die Lage des Be-
bauungsplans im Zustrombereich der Trinkwasserversorgungsanlage der Gemeinde Vilgertshofen hin. 
Aufgrund der durchaus gegebenen Trinkwasserschubrelevanz zum gegenwärtigen Zeitpunkt und unter 
Berücksichtigung der Größe des Vorhabens ist somit bei der Planung der Versickerungsanlagen nur eine 
Versickerung über die belebte Bodenzone zulässig. 
 
Dies gilt umso mehr, da sich im Bereich des Bebauungsplans hoch durchlässige Böden befinden, die sich 
an der Grenze der Zulässigkeit für eine Versickerung bewegen. Bei Planungen zukünftiger Nieder-
schlagswasserbeseitigungsanlagen ist diesem Umstand eine hohe Bedeutung beizumessen und, wie 
bereits in der Begründung zum Bebauungsplan dargestellt, mit eventuell notwendigen Zusatzmaßnah-
men zu begegnen. 
 
ZUSAMMENFASSUNG 



Unter Beachtung unserer Stellungnahme bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine 
Bedenken gegen die vorliegende Bauleitplanung. Wir bitten nach Abschluss des Verfahrens uns eine 
Ausfertigung des rechtskräftigen Bebauungsplanes als PDF-Dokument zu übermitteln. 
 
Das Landratsamt Landsberg am Lech erhält eine Kopie des Schreibens. 

 

Beschluss: 

 

Würdigung: 



Zu 2): Baugrenzen werden im Flächennutzungsplan nicht dargestellt. Ihre Festsetzung 
erfolgt im verbindlichen Bauleitplan. Auf die entsprechende Beratung zum BP wird ver-
wiesen.  
Für die vorbereitende Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 

Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein materieller Änderungsbedarf ist 
nicht ersichtlich. 

 





Die in der Stellungnahme genannten gesetzlichen Erfordernisse und Hinweise berühren 
nicht die grundsätzliche Bebaubarkeit und berühren insofern nicht unmittelbar den Re-
gelungsbereich der vorbereitenden Bauleitplanung. Sie sollen aber in den Bebauungs-
plan aufgenommen werden; ebenso die grundsätzliche Empfehlung, im relevanten 
Nahbereich zur Altdeponie auf dem Grundstück Fl.Nr. 1834 (ca. 80 m vom Deponie-
rand) vom Einbau von baulichen Anlagen, bei denen konstruktionsbedingte Bodenluft-
akkumulationen nicht ausgeschlossen werden können, abzusehen. Auf die entspre-
chende Beratung zum BP wird verwiesen.  



 



Für die vorbereitende Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein materieller Änderungsbedarf ist 
nicht ersichtlich. 

 

6. Handwerkskammer für München und Oberbayern, München, Schreiben vom 

02.02.2018 (Hinweis auf Schreiben vom 04.07.2017) 

Würdigung: 

Beschluss: 

 



Beschluss: 

 

mailto:Planauskunft.Sued@telekom.de


Beschluss: 

 

 



Beschluss: 

 

https://geoportal.lvn.de/apak/
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10. Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 10, München, Schreiben vom 10.01.2018 

(Hinweis auf Schreiben vom 01.06.2017) 

 

 
„Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in einem Ab-
stand von höchstens 50 m von den öffentlichen Verkehrsflächen erreichbar sind. Im vorliegenden Vor-
entwurf des o.g. Bebauungsplans vom 26.04.2017 sind Abstände von Gebäuden oder Gebäudeteilen zur 
öffentlichen Verkehrsfläche von mehreren hundert Metern zulässig. Die schnelle Erreichbarkeit durch die 
Feuerwehr ist somit im Einsatzfall nicht gewährleistet. 
 
Öffentliche Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, Kurvenkrüm-
mungsradien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und ungehindert befahren werden kön-
nen. Die Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) ausgelegt sein. Hierzu wird auch 
auf die DIN 10 090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ verwiesen. 
 
Bei Sackgassen ist darauf zu achten, dass die sog. „Wendehammer“ auf für Feuerwehrfahrzeuge be-
nutzbar sind. Zur ungehinderten Benutzung ist ein Wendeplatzdurchmesser von mind. 18 m, für Feuer-
wehreinsätze mit Drehleiter DL(K) 23-12 ein Durchmesser von mind. 21 m erforderlich. Gegebenenfalls 
sind Verkehrsbeschränkungen (Halteverbot) zu verfügen. 
 
Zudem sind bei der Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen für 
den durch die Gemeinde sicherzustellenden Brandschutz – Art. 1 des Bayer. Feuerwehrgesetzes – 
grundsätzlich folgende allgemeine Belange des abwehrenden Brandschutzes (Durchführung wirksamer 
Löscharbeiten und Rettung von Personen) zu überprüfen und bei Bedarf im Benehmen mit dem Kreis-
brandrat durchzuführen. 
 
1. Das Hydrantennetz ist nach dem Merkblatt Nr. 1.8-5, Stand 08.2000, des Bayer. Landesamts für 

Wasserwirtschaft bzw. nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasser-
faches e.V. (DVGW) – Arbeitsblätter W 331 und W 405 – auszubauen. Gegebenenfalls ist der 
Löschwasserbedarf nach dem Ermittlungs- und Richtwertverfahren des ehem. Bayer. Landesamts 
für Brand- und Katastrophenschutz zu ermitteln. Der Hydrantenplan ist vom Kreisbrandrat gegenzu-
zeichnen.  
 

2. Aus Aufenthaltsräumen von nicht zu ebener Erde liegenden Geschossen muss die Rettung der Per-
sonen über zwei voneinander unabhängige Rettungswege gewährleistet sein. Bei baulichen Anlagen 
ohne besondere Art und Nutzung und einer Bauhöhe unterhalb der Hochhausgrenze kann der zwei-
te Rettungsweg auch über die Leitern der Feuerwehr sichergestellt werden, wenn die Feuerwehr 
über das erforderliche Rettungsgerät (z.B. Drehleiter DL(K) 23-12 o.ä.) verfügt. Sofern innerhalb der 
Hilfsfrist von 10 Minuten der zweite Rettungsweg über entsprechend ausreichende Leitern der Feu-
erwehr nicht sichergestellt werden kann, sind zwei voneinander unabhängige bauliche Rettungswe-
ge (notwendige Treppen) erforderlich. 

 

3. Bei Aufenthaltsräumen im Dachgeschoss müssen die notwendigen Fenster mit Leitern der Feuer-
wehr direkt anleiterbar sein (zweiter Rettungsweg). 



 

4. Die Feuerwehr ist bei der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbegebieten oder anderer besonderer 
Einrichtungen (z.B. Verwender von Radioisotopen o.ä.), die auf Grund der Betriebsgröße und –art 
und/oder der gelagerten, hergestellten oder zu verarbeitenden Stoffe (z.B. radioaktive Stoffe, Säu-
ren, brennbare Flüssigkeiten, aggressive Gase etc.) einen besonderen Gefahrenschwerpunkt bilden, 
entsprechend auszurüsten. 

 
Im Übrigen verweisen wir auf die „Planungshilfen für die Bauleitplanung“, Fassung 2014/2015, herausge-
geben von der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, insbesondere auf 
den Abschnitt II 3 Nr. 31 – Brandschutz-. 
Wir haben uns nur aus der fachlichen Sicht des Brandschutzes geäußert und diese Äußerung innerhalb 
der Regierung nicht abgestimmt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Regierung von Oberbayern, Sg. 10“ 

Würdigung: 
Auf die Befassung vom 06.12.17 zum Schreiben vom 01.06.2017 wird verwiesen. Die 
Hinweise und gesetzlichen Regelungen zum Brandschutz sind im Rahmen der Objekt-
planung zu beachten. Deren Einhaltung ist ggf. im Rahmen des Zulassungsverfahrens 
zu gewährleisten. 
 

Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein materieller Änderungsbedarf am 
Satzungsentwurf besteht nicht. 
 

Abstimmung: Ja        Nein Anwesend 
 

11. Wasserwirtschaftsamt Weilheim i.OB, Schreiben vom 01.02.2018 (Hinweis auf 

Schreiben vom 05.07.2017) 

 
Zum genannten Bebauungsplannehmen haben wir als Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 
05.07.2017 bereits Stellung genommen. Unter Beachtung dieser Stellungnahme sowie der folgenden 
Punkte bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken gegen die vorliegende Bauleitplanung: 
 
Die Niederschlagswasserbeseitigung soll vorrangig durch Versickern erfolgen. Dies begrüßen wir aus-
drücklich. Eine Beachtung des notwendigen Flächenbedarfs wäre schon im Bauleitplanverfahren wün-
schenswert, etwa in Verbindung mit der Festsetzung der Grünflächen. 
 
Da keine Gesamtplanung der Niederschlagswasserbeseitigung im Umgriff des Bebauungsplans erfolgt, 
wie in der vorherigen Stellungnahme angeraten, weisen wir nochmals ausdrücklich auf die Lage des Be-
bauungsplans im Zustrombereich der Trinkwasserversorgungsanlage der Gemeinde Vilgertshofen hin. 
Aufgrund der durchaus gegebenen Trinkwasserschubrelevanz zum gegenwärtigen Zeitpunkt und unter 
Berücksichtigung der Größe des Vorhabens ist somit bei der Planung der Versickerungsanlagen nur eine 
Versickerung über die belebte Bodenzone zulässig. 
 
Dies gilt umso mehr, da sich im Bereich des Bebauungsplans hoch durchlässige Böden befinden, die sich 
an der Grenze der Zulässigkeit für eine Versickerung bewegen. Bei Planungen zukünftiger Nieder-
schlagswasserbeseitigungsanlagen ist diesem Umstand eine hohe Bedeutung beizumessen und, wie 
bereits in der Begründung zum Bebauungsplan dargestellt, mit eventuell notwendigen Zusatzmaßnah-
men zu begegnen. 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
Unter Beachtung unserer Stellungnahme bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine 



Bedenken gegen die vorliegende Bauleitplanung. Wir bitten nach Abschluss des Verfahrens uns eine 
Ausfertigung des rechtskräftigen Bebauungsplanes als PDF-Dokument zu übermitteln. 
 
Das Landratsamt Landsberg am Lech erhält eine Kopie des Schreibens. 

 
Schreiben vom 05.07.2017  

 



Im Bereich des geplanten Bebauungsplanes der Gemeinde sind keine Grundstücksflächen im Kataster 
gem. Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG), Stand 14. April 2017 aufgeführt, für die ein Ver-
dacht auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen besteht.  
Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt 
werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landrat-
samt zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z.B. in dichten Con-
tainern mit Abdeckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbrechen bis der Entsor-
gungsweg des Materials geklärt ist. 
 
3.4. Wasserversorgung 



Mit freundlichen Grüßen 
Wasserwirtschaftsamt Weilheim“ 

Würdigung: 

Die Verwaltung wird nach Abschluss des Verfahrens eine Ausfertigung des rechtskräfti-
gen Bebauungsplans übermitteln. 
 

Beschluss: 



 

Abstimmung: Ja        Nein Anwesend 
 

12. Landratsamt Landsberg am Lech, Sg. „Kreiseigener Tiefbau“, Landsberg am Lech, 

Stellungnahme vom 02.02.2018 

 

Würdigung: 

Zu 2): Die Baugrenze wurde im Bereich der für die Fußgängerüberführung vorgesehe-
nen Teilflächen, bezeichnet mit 1, auf ganzer Länge mit 5 m Abstand festgesetzt, um 
hinsichtlich der noch nicht abgeschlossenen Planung Flexibilität für deren Positionie-
rung zu besitzen. Inzwischen sind die Planungen soweit verfestigt, dass der Forderung 
nachgekommen werden kann, den 5 m-Abstand auf den Bereich der konkret vorgese-
henen Baufläche zu begrenzen, den übrigen Bereich mit 10 m festzusetzen. 
 

Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Den Forderungen wird vollinhaltlich 
gefolgt: Die auf 10 m reduzierte Anbauverbotszone ist im Geltungsbereich durchgängig 
nachrichtlich darzustellen. Die weitere Reduzierung auf 5 m ist auf den Standort der 
Fußgängerüberführung zu begrenzen, die Baugrenze entsprechend abzuändern (10 m 
Fahrbahnabstand außerhalb der Fußgängerüberführung). 

 

Abstimmung: Ja        Nein Anwesend 
 



13. Landratsamt Landsberg am Lech, Untere Abfallbehörde, Landsberg am Lech, Stel-

lungnahme vom 18.01.2018 

 





 

Würdigung: 
 

(1) fachlich qualifizierte, horizontbezogene (separierende) Aushubüberwachung un-

ter Berücksichtigung sämtlicher Erkundungsergebnisse, 

(2) Beweissicherungsuntersuchungen,  

(3) Abstimmung der Verwertungs- und Entsorgungsmaßnahmen,  

(4) Abgrenzung, Sanierung oder Sicherung festgestellter Bodenkontaminationen,  

(5) ggf. weiterer Bodenluftuntersuchungen 

 

 

Beschluss: 

 



Abstimmung: Ja        Nein Anwesend 
 

14. Landratsamt Landsberg am Lech, Untere Immissionsschutzbehörde, Landsberg am 

Lech, Stellungnahme vom 10.01.2018 

 



Würdigung: 

Beschluss: 

 

 

Abstimmung: Ja        Nein Anwesend 
 

15. Landratsamt Landsberg am Lech, Untere Naturschutzbehörde, Landsberg am Lech, 

Stellungnahme vom 30.01.2018 

 



Würdigung: 



Beschluss: 
 



16. Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, München, E-Mail 

vom 23.01.2018 

 

Würdigung: 



 

Beschluss: 

 

Abstimmung: Ja        Nein Anwesend 
 

17. Handwerkskammer für München und Oberbayern, München, Schreiben vom 

02.02.2018 (Hinweis auf Schreiben vom 04.07.2017) 

 

Würdigung: 

 

Beschluss: 

 

18. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, München, Schreiben vom 15.01.2018 

 



Würdigung: 

 

Beschluss: 

 

Abstimmung: Ja        Nein Anwesend 

 

 

19. Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Süd, Kempten,  

Schreiben vom 05.01.2018 (Hinweis auf E-Mail vom 01.06.2017) 

 

 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigentümerin und Nutzungs-
berechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevoll-
mächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o.g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Im Planungsbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom. Deren Bestand 
und Betrieb müssen weiterhin gewährleistet bleiben. Sollten diese Anlagen von den Baumaßnahmen 
berührt werden, müssen diese gesichert, verändert oder verlegt werden, wobei die Aufwendungen der 
Telekom hierbei so gering wie möglich zu halten sind. 
 
Falls im Planungsbereich Verkehrswege, in denen sich Telekommunikationsanlagen der Deutschen Te-
lekom befinden, entwidmet werden, bitten wir gesondert mit uns in Verbindung zu treten. 
 



Sollten Sie im Rahmen dieses Verfahrens Lagepläne unserer Telekommunikationsanlagen benötigen, 
können diese angefordert werden bei: 
 
E-Mail: Planauskunft.Sued@telekom.de 
Fax:  +49 391 580213737 
Telefon: +49 251 788777701 
 
Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikati-
onsinfrastruktur im und außerhalb des Plangebiets bleibt einer Prüfung vorbehalten. 
Damit eine koordinierte Erschließung des Gebietes erfolgen kann, sind wir auf Informationen über den 
Ablauf aller Maßnahmen angewiesen. Bitte setzten Sie sich deshalb so früh wie möglich, jedoch mindes-
tens 4 Monate vor Baubeginn, in Verbindung mit: 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
Technik Niederlassung Süd, PTI 23 
Gablinger Straße 2 
D-86368 Gersthofen 
 
Diese Adresse bitten wir auch für Anschreiben bezüglich Einladungen zu Spartenterminen zu verwenden. 
 
Diese Stellungnahme gilt sinngemäß auch für die Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
Für die Beteiligung danken wie Ihnen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Deutsche Telekom Technik GmbH 

 

Würdigung: 

 

Beschluss: 

 

 

Abstimmung: Ja        Nein Anwesend 
 

20. Lechwerke AG/LEW Verteilnetz GmbH, Buchloe, Schreiben vom 22.01.2018 (Hin-

weis auf Stellungnahme vom 19.07.2017) 

 

„Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Sie informieren uns über die oben genannte Aufstellung des Bebauungsplanes und die Aufstellung eines 

Planes zur Änderung des Flächennutzungsplanes, vielen Dank. 

Innerhalb des Geltungsbereiches verlaufen Kabelanlagen der LEW Verteilnetz GmbH. 

Unsererseits bestehen keine Einwände. Wir bitten jedoch folgende Punkte zu beachten: 

mailto:Planauskunft.Sued@telekom.de


 

Bestehende 20-kV-Kabelleitungen und Transformatorenstationen 

Innerhalb des Geltungsbereiches verlaufen mehrere 20-kV-Kabelleitungen unserer Gesellschaft zur 

elektrischen Versorgung der kundeneigenen 20-kV-Transformatorenstation der Fa. Hirschvogel und für 

die Allgemeinheit. Unsere elektrischen Anlagen sind im Kabellageplan dargestellt, den wir Ihnen vorab 

per E-Mail zugesandt haben. 

Der Schutzbereich dieser Kabelleitung beträgt 1 m beiderseits der Trassen. 

 

Wir bitten um Darstellung der bestehenden Transformatorenstationen und unserer 20-kV-Kabelanlagen 

im zukünftigen Flächennutzungsplan. 

 

Die Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel DGUV (BGV A3) der Berufs-

genossenschaft Energie Textil Elektro sind einzuhalten. 

 

Da bei einer Beschädigung der Kabelleitungen Lebensgefahr besteht und es außerdem zu umfangrei-

chen Unterbrechungen der Stromversorgung kommen kann, sind vor der Aufnahme von Auspflockungs-, 

Grab- und Baggerarbeiten im Planungsbereich die aktuellen Kabellagepläne bei unserer 

 

Betriebsstelle Buchloe 

Bahnhofstraße 13 

86807 Buchloe 

Tel. 08241/5002-386 

 

zu beschaffen. Eine detaillierte Kabelauskunft kann auch online unter https://geoportal.lvn.de/apak/ abge-

rufen werden. 

 

Sollte eine zeitlich beschränkte elektrische Abschaltung einer betroffenen Kabelleitung erforderlich sein, 

wenden Sie sich bitte rechtzeitig an die oben genannte Betriebsstelle. Gleiches gilt für bauliche Maßnah-

men (Um-/Tieferlegung) an unseren Kabelleitungen. 

 

Bei Grabarbeiten im Näherungsbereich bitten wir das beigefügte „Merkblatt zum Schutz erdverlegter Ka-

bel“ zu beachten. 

 

Zukünftige Vorhaben im Planungsgebiet 

Folgende, für uns wichtige Belange im Bereich des Leitungsschutzbereiches sind uns zur Stellungnahme 

vorzulegen: 

 

- Bauvorhaben 

- Änderungen am Geländeniveau 

- Aufforstungsmaßnahmen 

- Abbau von Bodenschätzen bzw. Rekultivierungen 

- Ausweisung von Landschafts-/Wasserschutzgebieten oder Biotopen 

 

https://geoportal.lvn.de/apak/


Würdigung: 

Beschluss: 

 

Abstimmung: Ja        Nein Anwesend 
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